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Titel:

Bestellung und Ernennung eines Stadtbrandmeisters und Stellvertreters

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die Bestellung und Ernennung von
Herrn Michael Schuhmacher zum Stadtbrandmeister (Wehrführer) und
Herrn René Stephan zum Stellvertreter des Stadtbrandmeisters (stellvertretender
Wehrführer) für die Dauer von 6 Jahren vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja
Entschädigung entsprechend der Satzung über die Gewährung von Aufwands-
entschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Luckenwalde
vom 30.03.2005.

Gesamtkosten jährliche Folgekosten Haushaltsstelle
EUR EUR 13000.41600

Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. 20.1:

Bürgermeisterin

Amtsleiterin
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Erläuterung/Begründung:

Das Amt des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Luckenwalde wurde seit 1996
von Herrn Groke mit großem Engagement wahrgenommen. Seine Amtszeit ist
abgelaufen und Herr Groke steht nach zwölf Jahren für eine weitere Wahlperiode
nicht mehr zur Verfügung.

Gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 des Brandenburgischen Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes (BbgBKG) hat die Stadt als Träger des örtlichen
Brandschutzes die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr und ihre Stellvertretung
zu bestellen. Der Stadtbrandmeister und sein Vertreter sollen, soweit sie nicht
hauptamtlich tätig und nicht bereits in ein Beamtenverhältnis berufen wurden, zu
Ehrenbeamten auf Zeit ernannt werden. Die Amtzeit beträgt sechs Jahre.

Es ist vorgesehen, Herrn Michael Schuhmacher als Stadtwehrführer und Herrn René
Stephan als stellvertretenden Stadtwehrführer einzusetzen.

Für die Amtsausübung ist eine besondere fachliche Qualifikation erforderlich,  über
die in der Feuerwehr Luckenwalde nur sechs Kameraden verfügen. Die
Vorgeschlagenen gehören dazu.

Die Verwaltung schätzt ein, dass Herr Schuhmacher und Herr Stephan auch die für
das Amt notwendige persönliche Eignung vorweisen. Herr Schuhmacher ist
hauptamtlicher Leiter der Wache im Angestelltenverhältnis und hat den
Brandinspektoren-Lehrgang (B IV) absolviert. Bei seiner Einstellung war die spätere
Berufung zum Stadtbrandmeister bereits vorgesehen, da sich abzeichnete, dass
nach der angekündigten Niederlegung des Amtes durch Herrn Groke kein anderes
Mitglied der Feuerwehr zur Verfügung stehen würde.

Herr Stephan ist Freiwilliges Mitglied der Luckenwalder Feuerwehr. Er übt die
Funktion des Stellvertreters faktisch seit 2005 aus und ist auch bereit, dieses Amt
weitere sechs Jahre zu bekleiden.


